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Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Dingolfing-Landau; 
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Haushaltssatzung 2009 des Hauptschulverbandes Frontenhausen 
 
 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
Wasserrecht und Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Öffentliche Wasserversorgung des Marktes Simbach 
 
 
Verordnung des Landratsamtes Dingolfing-Landau über das Wasserschutzgebiet im 
Markt Simbach im Landkreis Dingolfing-Landau für die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage Brunnen III des Marktes Simbach bei Zollöd vom 
17.11.2009 
 
 
Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Antrag der Bayern Ei GmbH & Co. KG, Ettlingermoos 10, 94522 Wallersdorf, auf 
Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur wesentlichen Änderung der 
Legehennenfarm auf dem Grundstück Fl.Nr. 401/3 der Gemarkung Bubach 
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
 
Sparkasse Landshut 
Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 

-------------- 
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Nachtragshaushaltssatzung 
 

des Landkreises Dingolfing-Landau 
 

für das Haushaltsjahr 2009 
 
 
 
 
 
Aufgrund des Art. 62 Abs. 2 Nr. 4 LKr0 erläßt der Kreistag des Landkreises Dingolfing-Landau 
folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 
 
 
 

§ 1 
 
 
Der Stellenplan wird um 1 Planstelle eines/einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 11. für die 
Wirtschaftsförderung ergänzt.  
 
 

§ 2 
 
 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
Dingolfing, 19. Oktober 2009 
gez. 
Heinrich Trapp  
Landrat 
 
 
 
 

-------------- 
 
 
 



- 141 - 
 
 

Nr. 21 Dingolfing, 25. November 2009 

 
 

BEKANNTMACHUNG  
 

DER HAUSHALTSSATZUNG 2009 DES HAUPTSCHULVERBANDES  
 

FRONTENHAUSEN 
 

Auf Grund der Art. 8 und 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i.V.m. Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung hat der Schulverband Frontenhausen am 17. Dezember 2008 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, Art. 40 
Abs. 1 KommZG i.V.m. Art 65 Abs. 3 GO bekanntgemacht wird: 
 

I.  
§ 1  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 

498.600  € 

  
und  
  
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 

        20.000  € 

  
festgesetzt.  
  
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen  für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3  
 
Verpflichtungsermächtigungen  im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Schulverbandsumlage 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll)  zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2009 auf 425.000 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage) . 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage  wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01.10. 2008  auf 182 Verbandsschüler  festgesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage  wird je Verbandsschüler  auf    2.335,16 € festgesetzt. 
 
Eine Investitionsumlage  wird nicht erhoben. 
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§ 5 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
 

II. 
 

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 40 
Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO eine Woche lang vom 07.12.2009 bis 14.12.2009 in der 
Marktverwaltung Frontenhausen, Zimmer Nr. 12, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich auf. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres zur 
Einsichtnahme auf (§ 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung). 
 
 
Frontenhausen, 23. November 2009 
Hauptschulverband Frontenhausen 
gez. 
R e t z  
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

-------------- 
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42-Sc 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
Für folgendes Vorhaben ist die nach Art. 83 Abs. 3 BayWG i. V. m Ziffer 13.16 der  
Anlage III II. Teil zum BayWG vorgeschriebene Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt worden: 
 
• Verlegung der Vils im Zuge des Neubaus der Vilsbrücke im Bereich Neumühle (Hölzl) durch den 

Markt Reisbach 
 
Die Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Die Entscheidung hierüber ist während der Dienststunden im Landratsamt Dingolfing-Landau, Zimmer 
221, einzusehen; dies wird hiermit gem. Art. 83 Abs. 3 Satz 2 BayWG bekannt gegeben. 
 
 
Dingolfing, den 12.11.2009 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 

-------------- 
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42-863/3/2/11 E 148 
 
Wasserrecht und Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Öffentliche Wasserversorgung des Marktes Simbach 
 
Für folgendes Vorhaben ist die nach Art. 83 Abs. 3 BayWG i.V.m Anlage III / Teil I Ziffer 13.3.2 zum 
BayWG vorgeschriebene allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt worden: 
 
• Zutagefördern von insgesamt 230.000 m³ Grundwasser aus den Brunnen  B I, II und III des 

Marktes Simbach bei Simbach bzw. Zollöd zum Zwecke der öffentlichen Wasserversorgung 
 
Die Vorprüfung ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Die Entscheidung hierüber kann während der allgemeinen Dienststunden im Landratsamt Dingolfing-
Landau, Zimmer 222, eingesehen werden. 
 
Dies wird hiermit gemäß Art. 83 Abs. 3 Satz 2 BayWG bekannt gegeben. Es wird darauf hin gewiesen, 
dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
 
Dingolfing, 17.11.2009 
Landratsamt Dingolfing – Landau 
 
 

-------------- 
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Mit 1 Lageplan (Anlage 1 ) M 1: 2.500 
      1 Übersicht Maßgaben zu § 3 (Anlage 2)  
 
 
Verordnung des Landratsamtes Dingolfing-Landau über das Wasserschutzgebiet im Markt Simbach 
im Landkreis Dingolfing-Landau für die öffentliche Wasserversorgungsanlage Brunnen III des Marktes 
Simbach bei Zollöd vom 17.11.2009 
 
 
Das Landratsamt Dingolfing-Landau erlässt auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl I S. 3245), 
geändert durch Gesetz vom 22.12.2008  (BGBl I S. 2986)  i.V.m. Art. 35 und 75 des Bayer. 
Wassergesetzes (BayWG) i.d.F der Bekanntmachung vom 19.07.1994 (GVBl S. 822), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBl S. 376) folgende 
 
 

Verordnung: 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Marktgemeinde Simbach wird im Markt 
Simbach für den neuen Brunnen 3 bei Zollöd das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet 
festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 und 7 erlassen. 
 
 

§ 2 Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus  

• einem Fassungsbereich (Zone  I) auf  dem Grundstück FlNr. 558/23, Gmk. Langgraben,  
• einer engeren (Zone II) und  
• einer weiteren Schutzzone (Zone III). 

 
Die engere Schutzzone umfasst die Grundstücke FlNrn. 396 (T), 397 (T), 398(T), 400 (T) und  401 (T), 
Gmk. Simbach sowie 558/14 (T), 558/23 (T, Weg) und 565/1 (T), Gmk. Langgraben. 
Daran schließt sich die weitere Schutzzone an. Sie erstreckt sich auf folgende Grundstücke: 
FlNrn. 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 (T), 397 (T), 397/2 
(Weg), 398 (T), 399, 400 (T), 401 (T), 404 (T), 380/2, 383/1, 392/2, 401/1, Gmk. Simbach, sowie 
FlNrn. 564, 565, 510 (T), 558/14 (T), 558/23 (T, Weg), 565/1 der Gmk. Langgraben. 
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(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 

1) veröffentlichten Lageplan (M 1: 2.500) eingetragen; dieser Lageplan ist für die genaue 
Grenzziehung maßgebend, insbesondere, da an der äußeren Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des Schutzgebietes und auch bei der Abgrenzung der einzelnen Schutzzonen 
mehrere Grundstücke nur teilweise umfasst sind. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf 
der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein 
Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 
 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone WII und die weitere 
Schutzzone WIII sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 Verbotene oder beschränkt zulässige Handlung  

(1) 
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(2) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 

(Versickerung von Dachflächenwasser) und 5.1 (Errichtung bzw. Erweiterung baulicher Anlagen) 
nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der 
öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten. 

 
 

§ 4 Ausnahmen 
 
(1) Das Landratsamt Dingolfing-Landau kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 

Ausnahmen zulassen, wenn 
 
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 
2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das 

Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegen steht. 
 
(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und 

bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle eines Widerrufs kann das Landratsamt Dingolfing-Landau vom Grundstückseigentümer 

verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

 
 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtun gen 
 
(1)  Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die 
Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Dingolfing-Landau zu dulden, sofern sie 
nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu 
ändern. 
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(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 
 

 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 
dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder 
Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 
 

§ 7 Kontrollmaßnahmen 
 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 

haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Dingolfing-Landau zur Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des 
Landratsamtes Dingolfing-Landau zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur 
Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur 
Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungs-
verordnung) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
 

§ 8 Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine 

Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74  
BayWG Entschädigung zu leisten. 
 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende  Anordnung erhöhte 
Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 
beschränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener 
Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten. 

 
 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme 

verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen. 
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§ 10 Inkrafttreten 
 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Dingolfing-Landau in Kraft. 
 
 
 
 
Dingolfing, den 17.11.2009 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
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Az.: 42-170/3/2-106.2 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Antrag der Bayern Ei GmbH & Co. KG, Ettlingermoos 10, 94522 Wallersdorf, auf Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Legehennenfarm auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 401/3 der Gemarkung Bubach 
 

Öffentliche Bekanntmachung:  
 
Hiermit wird gem. § 21a der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Bayern Ei GmbH & Co. KG, Niederharthausen 50, 94330 Niederharthausen, mit Bescheid des 
Landratsamtes Dingolfing – Landau vom 17.11.2009 folgende immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung erteilt wurde: 
I. „Der Bayern Ei GmbH & Co. KG, Niederharthausen 50, 94330 Niederharthausen, wird die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Anlage zum Halten von 
Legehennen durch Umnutzung der Legehennenstallanlage mit 84.000 Tierplätzen zu einer Stallanlage 
zur Aufzucht von Junglegehennen mit einer Kapazität von 188.352 Tierplätzen auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 401/3 der Gemarkung Bubach erteilt.“ 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayer. Verwaltungsgericht   Postanschrift: 
Haidplatz 1     Postfach 11 01 65 
93047 Regensburg    93014 Regensburg 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Streitgegenstand 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen vier Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.“ 
 
Der Genehmigungsbescheid ist mit Nebenbestimmungen verbunden. Eine Ausfertigung des 
Genehmigungsbescheids (einschließlich der Begründung) liegt in der Zeit von 
 
Donnerstag, 03.12.2009 
bis einschließlich Mittwoch, 16.12.2009 
 

a) im Rathaus der Gemeinde Mamming, Zimmer-Nr. 10, Hauptstraße 15, 
    94437 Mamming, sowie 
 
b) im Landratsamt Dingolfing-Landau, Zimmer-Nr. 226, Obere Stadt 1 - 3, 
    84130 Dingolfing, 
 

während der allgemeinen Dienststunden von Montag bis Freitag zur Einsichtnahme aus. 
 
Dingolfing, 27.11.2009 
Landratsamt Dingolfing-Landau 

 
-------------- 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
 
 

Kraftloserklärung  
 
 
 
Da Rechte an dem Sparkassenbuch Nr. 3501323574 nicht geltend gemacht wurden, wird es hiermit 
für kraftlos erklärt. 
 
 
 
Straubing, 05.11.2009 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
GD Rudi Köppl 
 
 
 

-------------- 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 
 
 

Kraftloserklärung  
 
 
 
Da Rechte an dem Sparkassenbuch Nr. 3402538247 nicht geltend gemacht wurden, wird es hiermit 
für kraftlos erklärt. 
 
 
 
Straubing, 06.11.2009 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
GD Josef Meier 
 
 

-------------- 
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Sparkasse Landshut 
Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3418805256 

 
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem auf das am 07.08.2009 
erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von drei Monaten Rechte Dritter nicht geltend gemacht 
wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Sparkasse Landshut und 
durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Sparkasse 
Landshut bekannt gemacht. 
 
 
Landshut, den 09. November 2009 
Sparkasse Landshut 
gez. 
Heckner   Wirkert 
 

 
-------------- 

 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Georg Eberl 
Stellvertreter des Landrats 

 
 
 


